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Von Rechtsanwalt Dr. Markus Schütz, LL. M., Karlsruhe*

I. Einführung

Im Januar 2011 warf das Verhalten zweier Lizenzfußballspieler ein grelles Licht auf schlechte 

Gepflogenheiten im Profifußball. Demba Ba (TSG 1899 Hoffenheim) und Jefferson Farfán (FC 

Schalke 04) weigerten sich, aus dem Weihnachtsurlaub zurückzukehren und in die 

Rückrundenvorbereitung einzusteigen. Statt mit ihren Mannschaften die Reise ins Trainingslager 

anzutreten, teilten beide aus der Ferne mit, dass sie ihren Club trotz bestehenden Vertrages 

unverzüglich verlassen und sich einem anderen, ausländischen Verein anschließen wollten. 

Während Farfán mit drei Tagen Verspätung zum Schalker Trainingslager in die Türkei nachreiste 

und letztlich doch beim Verein verblieb, weigerte sich Ba beharrlich, am Mannschaftstraining 

teilzunehmen. Er wurde schließlich Ende Januar 2011 zum englischen Club West Ham United gegen 

Zahlung einer Entschädigung transferiert. Mit ihrer Arbeitsverweigerung verfolgten die Fußballprofis 

offensichtlich das Ziel, ihrem Wunsch nach einem sofortigen Vereinswechsel unmissverständlich 

Nachdruck zu verleihen1. Dabei kam Ihnen eine Besonderheit des Profifußballs zugute: Während 

der „normale“ Arbeitnehmer bei einer Arbeitsverweigerung mit der sofortigen Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses rechnen muss, wissen Berufsfußballer um die Sorge der Clubs, im Falle der 

Kündigung des Lizenzspielervertrages keine Transferentschädigung mehr erzielen zu können. 

Trotzdem sollten Fußballprofis das „rechtliche Repertoire“ der Clubs in diesen Fällen nicht 

unterschätzen. Es reicht von der Forderung nach Schadensersatz bis zur halbjährigen Spielsperre 

des Spielers. Welche konkreten Sanktionen den „streikenden“ Profis drohen, soll im Folgenden 

dargestellt werden. Dabei ist zwischen einer arbeitsrechtlichen und einer verbandsrechtlichen 

Sichtweise zu unterscheiden.

II. Die arbeitsrechtliche Situation

1. Mögliche Maßnahmen des Clubs bei Verweigerung der Arbeitsleistung

Die geschuldete Arbeitsleistung eines Lizenzspielers besteht neben der Mitwirkung an den 

Wettkampfspielen auch in der Teilnahme an sämtlichen Trainingsveranstaltungen (vgl. § 2 S. 2 lit. 

a) des Musterarbeitsvertrages des Ligaverbandes – im Folgenden: MAV –). Aus arbeitsrechtlicher 

Sicht bestehen hiergegen keine Bedenken2. Nimmt der Spieler am Mannschaftstraining nicht teil, 

liegt eine sog. „Nichtleistung“ vor. Da die Arbeitsleistung grundsätzlich eine Fixschuld darstellt, wird 

sich im Regelfall auch die verzögerte Arbeitsleistung des Spielers nicht als „bloßer“ 

Schuldnerverzug, sondern als „temporäre“ Nichtleistung darstellen. Die Grenze zur Unmöglichkeit 

ist schon dann überschritten, wenn der Spieler – wie z. B. Jefferson Farfán – auf Grund seiner 

mehrtägigen Abwesenheit an einem beachtlichen Teil der Trainings- und Taktikübungen nicht 

teilnimmt3. Verweigern Lizenzspieler die Teilnahme am Training kommen neben der Abmahnung 

grundsätzlich folgende Sanktionsmaßnahmen des Clubs in Betracht:

a. Klage auf Trainingsteilnahme

Dem Verein steht aus dem Arbeitsvertrag ein Rechtsanspruch auf die Teilnahme seiner 

Lizenzspieler am Mannschaftstraining zu. Die Erfüllung dieser Arbeitspflicht kann der Club auch 
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einklagen. Allerdings ist die Vollstreckung bezüglich der Verurteilung zur Arbeitsleistung nach §§ 62 

Abs. 2 ArbGG, 888 Abs. 3 ZPO ausgeschlossen, weil es sich um eine unvertretbare Leistung handelt 

(vgl. § 613 S. 1 BGB)4. Insofern würde eine Klage lediglich einen „moralischen Appell“ an den 

Spieler darstellen, das Training wieder aufzunehmen. Zwar hat der Club auch noch die Möglichkeit, 

gem. § 61 Abs. 2 ArbGG einen Antrag auf Verurteilung des Spielers zur Zahlung einer 

Entschädigung zu stellen, für den Fall, dass er die Arbeit – hier also das Training – nicht binnen 

einer bestimmten Frist aufnimmt. Die Höhe der Entschädigung ist vom Gericht nach freiem 

Ermessen festzusetzen, darf aber den Schaden nicht übersteigen, den der Club durch die 

schuldhafte Pflichtverletzung des Spielers tatsächlich erlitten hat5. Maßgeblich ist der Schaden, der 

infolge der Nichtteilnahme am Training eintritt. Ein solcher dürfte für den Verein in der Regel jedoch 

weder beziffer- noch in irgendeiner Weise messbar sein, so dass auch diese Vorgehensweise für die 

Clubs regelmäßig nicht in Betracht kommt.

b. Einstellung der Gehaltszahlungen

Da die Pflicht des Spielers, die vertraglich geschuldete Trainingsteilnahme zu erbringen, im 

Gegenseitigkeitsverhältnis zur Vergütungspflicht des Clubs steht, ist dieser gem. § 326 Abs. 1 S. 1 

BGB nicht verpflichtet, für eine nicht geleistete Arbeit eine Vergütung zu zahlen („Ohne Arbeit kein 

Lohn“). Kommt ein Spieler – wie Jefferson Farfán – nur für einen Teil des Vergütungszeitraumes 

seiner Arbeitspflicht nicht nach, kann der Verein den auf die Zeit der vertragswidrigen Nichtarbeit 

entfallenden Teil des Gehalts zurückhalten6.

c. Geltendmachung von Schadensersatz

Verweigert der Spieler seine Arbeit gänzlich und endgültig, kann der Club nach §§ 275 Abs. 4, 280 

Abs. 1, 283, 249 ff. BGB statt der Leistung auch Schadensersatz verlangen. Wegen des 

Fixschuldcharakters der Arbeitsleistung bedarf es keiner vorherigen Fristsetzung durch den Club. 

Wäre Demba Ba letztlich nicht „einvernehmlich“ trans-
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feriert worden, sondern hätte er sich „eigenmächtig“ einem anderen Club angeschlossen, hätte er 

den Schaden ersetzen müssen, der 1899 Hoffenheim durch die „überstürzte“ Vertragsbeendigung 

entstanden wäre. Dementsprechend kommt als Schadensersatzposten zunächst der Aufwand des 

Clubs für die Kompensation des entstandenen Arbeitsausfalls in Betracht. Zu ersetzen wäre danach 

z. B. die etwaige Differenz der Vergütung der für Demba Ba eingestellten „Ersatzkraft“ zur 

Vergütung des vertragsbrüchigen Spielers7. Darüber hinaus kann der Club auch sonstige 

Vermögenseinbußen ersetzt verlangen und insbesondere Schadensersatz für den entgangenen 

Gewinn geltend machen. Die Ermittlung und Zurechnung dieser Schäden sind in der Praxis jedoch 

sehr schwierig. Sind etwaige Einnahmeausfälle (z. B. Sponsorenrückzug, Rückgang der 

Zuschauerzahlen und der Merchandising-Erlöse) dem Pflichtenverstoß des Spielers zuzurechnen? 

Der Kausalitätsnachweis wird von den Vereinen in diesen Fällen kaum zu führen sein8. Nur 

beschränkt ersetzt werden können außerdem Aufwendungen des Clubs, die er auch gehabt hätte, 

wenn das Vertragsverhältnis mit dem Spieler ordnungsgemäß geendet hätte. Ein zentraler 

Problempunkt ist in diesem Zusammenhang eine Transferentschädigung, die der Club für die 

Verpflichtung einer „Ersatzkraft“ zahlen muss. Diese „Ablösesumme“ stellt nur dann einen 

ersatzfähigen Schaden dar, wenn sie bei ordnungsgemäßer Beendigung des Vertrages mit dem 

vertragsbrüchigen Spieler nicht entstanden wäre, z. B. weil die konkrete „Ersatzkraft“ dann 

ablösefrei zum Club hätte wechseln können. Dies ist immer eine Frage des Einzelfalles und muss 
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vom Club bewiesen werden. Sicher keine Chance hätte das Ansinnen des Vereins, als 

Schadensersatz eine „Ablösesumme“ geltend zu machen, die ihm durch den vorzeitigen Wechsel 

des Spielers zu einem anderen Club möglicherweise entgeht. Denn bei ordnungsgemäßer Erfüllung 

des Vertrages durch den Spieler wäre ohnehin ein ablösefreier Wechsel zu einem anderen Club 

möglich gewesen, so dass die Geltendmachung einer fiktiven Transferentschädigung nicht in 

Betracht kommt9.

d. Kündigung des Arbeitsverhältnisses

Als vermeintlich schärfste „Waffe“ steht dem Club die Kündigung des Arbeitsverhältnisses zur 

Verfügung. Da der Arbeitsvertrag mit dem Spieler stets befristet abgeschlossen und ein 

ordentliches Kündigungsrecht regelmäßig nicht vereinbart wird (vgl. auch § 15 Abs. 3 TzBfG), kann 

der Verein den Arbeitsvertrag nur aus wichtigem Grund kündigen (vgl. § 626 BGB). Die beharrliche 

Arbeitsverweigerung ist als Grund für eine außerordentliche Kündigung seit jeher anerkannt10. Hier 

bedarf es keiner vorherigen Abmahnung, da es jedem Lizenzspieler klar sein muss, dass der Club 

ein solches Verhalten nicht dulden wird und er damit die Fortsetzung des Vertrages aufs Spiel 

setzt11. Dass es in der Praxis jedoch nur selten zur Kündigung kommen wird – was die Spieler, wie 

eingangs erwähnt, auch in ihr Kalkül einbeziehen-, liegt an den besonderen wirtschaftlichen 

Interessen des Clubs. Dieser spart durch die sofortige Trennung zwar die künftigen 

Gehaltszahlungen an den Spieler ein, ihm gehen aber auch Transfereinnahmen verloren, die je 

nach dem Marktwert des Spielers beträchtlich und für manchen Club sogar existenziell sein 

können12.

e. Suspendierung vom Training

An eine Suspendierung könnten die Clubs denken, wenn der Spieler wieder bereit ist, seine 

vertraglichen Pflichten zu erfüllen, der Club ihn für seine vorherige Arbeitsverweigerung aber 

zumindest „bestrafen“ will13. Eine solche Situation kann sich bei der freiwilligen Wiederaufnahme 

der Arbeit – wie z. B. bei Jefferson Farfán – ergeben, aber auch dann, wenn sich der 

Wechselwunsch des Spielers innerhalb der Transferperiode nicht realisieren lässt und er 

gewissermaßen notgedrungen zu seinem „alten“ Club zurückkehren muss. Da sich die Vereine eine 

Berechtigung zur einseitigen Freistellung des Spielers im MAV nicht haben einräumen lassen, ist es 

ihnen grundsätzlich jedoch nicht möglich, den Anspruch des Spielers auf Trainingsteilnahme 

einseitig zu suspendieren14. Auf der anderen Seite dürfte eine Freistellung aber „erst recht“ 

zulässig sein, wenn die Voraussetzungen eines wichtigen Grundes im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB 

vorliegen, weil dann sogar das Arbeitsverhältnis selbst und damit der Rechtsboden des 

Beschäftigungsanspruchs sofort beendet werden dürfte. Letztlich erforderlich sind der 

Weiterbeschäftigung entgegenstehende, besonders grobe Vertragsverstöße durch den Spieler und 

damit ein Wegfall der Vertrauensbasis, gegenüber dem der Spieler kein besonderes, vorrangig 

berechtigtes Interesse an der tatsächlichen Weiterbeschäftigung entgegenhalten kann15. Im Falle 

des Spielers Demba Ba, der dem Mannschaftstraining gänzlich fernblieb und zudem 

„Wiederholungstäter“ war, dürften diese Voraussetzungen vorgelegen haben. Allerdings hat der 

Club zu bedenken, dass die Suspendierung vom Training zum einen dazu führt, dass der Spieler 

zumindest einen Teil seiner körperlichen und taktischen Leistungsfähigkeit einbüßt, so dass ein vom 

Verein etwaig beabsichtigter „Denkzettel“ seinen eigenen Interessen schadet. Zum anderen könnte 

der Trainingsrückstand des Spielers auch eine Minderung seines Marktwertes zur Folge haben, was 

sich bei einem vom Club ins Auge gefassten Transfer in der nächstmöglichen Wechselperiode 

negativ auf die erwartete Transferentschädigung auswirkt.
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f. Verhängung einer Vertragsstrafe

Die größte praktische Bedeutung bei der Sanktionierung der Arbeitsverweigerung durch den Spieler 

kommt der unselbständigen Vertragsstrafenabrede zu, die zwischen den Parteien in § 6 MAV 

formularvertraglich vereinbart worden ist. „Beliebt“ ist die Auferlegung von Geldstrafen aus zwei 

Gründen. Erstens handelt es sich bei der Vertragsstrafe um eine Maßregelung, die mit keinen – 

unerwünschten – „Nebenwirkungen“ für den Club verbunden ist. Das gilt vor allem im Vergleich zur 

außerordentlichen Kündigung, die dazu führt, dass der Profi nicht mehr als Spieler zur Verfügung 

steht und für dessen vorzeitigen Wechsel auch keine Transferentschädigung mehr erzielt werden 

kann. Das gilt aber auch hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche, da der Club in diesen 

Fällen sowohl den Kausalitätsnachweis erbringen als auch die Schadenshöhe dezidiert ermitteln und 

belegen müsste16. Als Vertragsstrafen werden in § 6 MAV der Verweis, der Ausschluss von 

Clubveranstaltungen sowie Geldbußen bis zur Höhe von maximal einem monatlichen Brutto-

Grundgehalt vorgesehen. Diese Vertragsstrafen können auch nebeneinander 
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verhängt werden. Die formularmäßige Vertragsstrafenklausel in Arbeitsverträgen – und damit auch 

§ 6 MAV – ist nach der Rechtsprechung entgegen § 309 Nr. 6 BGB grundsätzlich zulässig17, bedarf 

aber einer Angemessenheitskontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB18. Die Klausel müsste demnach so 

gefasst sein, dass der Spieler sein Verhalten auf das Strafversprechen einstellen kann und weiß, 

was im Falle einer Verletzung „auf ihn zukommt“19. Gemessen hieran ergibt sich die Unwirksamkeit 

der Klausel aus der Fassung der Rechtsfolgenseite der Regelung, wonach der Club im Falle 

bestimmter Pflichtenverstöße berechtigt sein soll, die Vertragsstrafen Verweis, Ausschluss von 

Clubveranstaltungen sowie Geldbußen gegen den Spieler festzusetzen. Denn in einer Strafabrede 

müssen nicht nur die die Strafe auslösenden Pflichtverletzungen so klar bezeichnet sein, dass sich 

der Versprechende in seinem Verhalten darauf einstellen kann, sondern auch die zu leistende 

Strafe20. Nach der gegenwärtigen Fassung des § 6 MAV ist für den Spieler nicht ersichtlich, wann 

welche Rechtsfolge – Verweis, Ausschluss von Clubveranstaltungen, Geldbuße – verwirkt sein soll. 

Verstärkt wird diese Rechtsunsicherheit maßgeblich dadurch, dass die drei Vertragsstrafen gem. § 

6 S. 2 MAV auch nebeneinander verhängt werden können, der Club also allein nach seinem 

Ermessen für jeden „strafbewehrten“ Pflichtenverstoß des Spielers zwischen sieben21 

verschiedenen Vertragsstrafen auswählen kann. Vor diesem Hintergrund kann der Spieler im Falle 

einer Pflichtverletzung nicht ansatzweise vorhersehen, welche Sanktion bzw. welche Kombination 

von Sanktionen auf ihn zukommt, so dass die Klausel auf der Rechtsfolgenseite zu unbestimmt und 

damit wegen unangemessener Benachteiligung gem. § 307 Abs. 1 BGB unwirksam ist22. Die 

Nichtteilnahme von Spielern am Mannschaftstraining kann daher von den Clubs nicht mit einer 

Geldstrafe geahndet werden.

3. Ergebnis

Verweigert ein Lizenzspieler die Teilname am Mannschaftstraining bzw. seine gesamte 

Arbeitsleistung, stehen seinem Club grundsätzlich die gleichen Reaktionsmöglichkeiten zur 

Verfügung wie jedem anderen Arbeitgeber auch. Neben der Einstellung der Gehaltszahlungen 

kommen insbesondere die Abmahnung und die außerordentliche Kündigung sowie die 

Geltendmachung von Schadensersatz in Frage. Die Suspendierung von der Teilnahme am 

Mannschaftstraining kann der Verein wegen des grundsätzlichen Beschäftigungsanspruchs des 

Spielers nur ausnahmsweise und nur unter strengen Voraussetzungen aussprechen. Kein rechtlich 

zulässiges Sanktionsmittel ist die Verhängung einer Vertragsstrafe. Allein die ökonomischen 
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Überlegungen der Bundesligaclubs können dazu führen, dass die juristischen 

Sanktionsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft werden. Dies gilt insbesondere für den Ausspruch einer 

außerordentlichen Kündigung, durch die dem Club eine mögliche Transferentschädigung für den 

Spieler verloren ginge. Eine solche „fiktive“ Transferentschädigung kann auch nicht auf dem Wege 

des Schadensersatzes erzielt werden. Ob vom vertragsbrüchigen Spieler eine 

Transferentschädigung zu ersetzen ist, die der Club für die Verpflichtung einer „Ersatzkraft“ zahlen 

muss, hängt von den Umständen des konkreten Einzelfalles ab.

III. Die verbandsrechtliche Situation

Neben den arbeitsrechtlichen Sanktionen hat der Spieler, der die Arbeit zu Unrecht verweigert und 

zu einem in- oder ausländischen Verein wechselt, auch mit verbandsrechtlichen Konsequenzen zu 

rechnen. Ohne die Zustimmung des abgebenden Clubs ist ein Spielertransfer nach den 

Verbandsstatuten der DFL und der FIFA (vgl. FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von 

Spielern) grundsätzlich nicht möglich23. Da die Spieler Farfán und Ba ihren Aussagen zufolge zu 

ausländischen Vereinen wechseln wollten, sollen im Folgenden nur die Konsequenzen betrachtet 

werden, die sich aus den Vorschriften des FIFA-Reglements ergeben.

1. Möglichkeit der Vertragsauflösung gem. Art. 14 FIFA-Reglement

Wäre der Spieler Demba Ba in der Winterpause ohne Zustimmung von 1899 Hoffenheim zu einem 

ausländischen Club gewechselt, hätte dies eine einseitige Vertragsauflösung des Spielers bedeutet. 

Gem. Art. 14 FIFA-Reglement haben sowohl der Spieler als auch der Club das Recht, den Vertrag 

ohne irgendwelche Folgen (Entschädigungszahlungen oder sportliche Sanktionen) aufzulösen, 

sofern ein triftiger Grund vorliegt24. Im Falle des Spielers Demba Ba war kein triftiger Grund für 

eine etwaige Vertragsauflösung ersichtlich. Allein der Wunsch des Spielers, sich einem anderen 

Club anzuschließen, reicht – selbstverständlich – nicht aus25. Gem. Art. 15 FIFA-Reglement kann 

ein Arbeitsvertrag zwischen einem Spieler und seinem Verein zwar auch noch aus sportlich triftigen 

Gründen durch den Spieler vorzeitig und einseitig vor Vertragsablauf aufgelöst werden. Die 

einseitige Auflösung ist hier jedoch nur am Ende einer Saison zulässig (vgl. Art. 16 FIFA-

Reglement)26. Art. 14 des FIFA-Reglements regelt daher den einzigen Fall, in dem beide Parteien 

den Vertrag jederzeit, also auch während der Saison, einseitig auflösen dürfen.

2. Versagung der Spielberechtigung

Ein Lizenzspieler, der ohne triftigen Grund seine Arbeit einstellt, weil er einen Vereinswechsel 

erzwingen will, muss zunächst mit der Versagung der Spielberechtigung für den neuen Club 

rechnen. Damit ein Spieler, der für einen Club eines Verbandes registriert ist, für einen Club eines 

anderen Verbandes registriert werden kann, muss ein internationaler Freigabeschein ausgestellt 

werden. Der ehemalige Verband – hier die DFL – darf jedoch keinen Freigabeschein erstellen, falls 

zwischen dem ehemaligen Verein und dem Lizenzspieler eine Vertragsstreitigkeit besteht27. 

Zumeist verläuft das FIFA-Verfahren in diesen Fällen vorübergehend auf zwei Ebenen. Einerseits 

muss ermittelt werden, ob noch ein Vertrag besteht und ggf. wer den Vertragsbruch zu verschulden 

hat. Andererseits wird ein Verfahren 
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hinsichtlich der provisorischen Registrierung des Spielers für den neuen Klub eröffnet, bis in der 

Sache endgültig entschieden worden ist28.

3. Schadensersatz und sportliche Sanktionen gem. Art. 17 FIFA-Reglement
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Die einseitige Auflösung eines Arbeitsvertrags ohne triftigen Grund ist nach dem FIFA-Reglement 

immer unzulässig. Ein Spieler, der seinen Arbeitsvertrag einseitig, vor Vertragsende und ohne 

triftigen Grund beendet hat, haftet deshalb für den Schaden, der als Folge der vorzeitigen 

Auflösung des Vertrags entstanden ist. Gegebenenfalls hat er außerdem mit sportlichen Sanktionen 

zu rechnen.

a. Schadensersatz

Der Anspruch gegen den Spieler auf Schadensersatz folgt aus Art. 17 Abs. 1 FIFA-Reglement. 

Leitlinien zur Bemessung der Höhe des Schadensersatzes hat der Court of Arbitration for Sport 

(CAS) in seiner „Matuzalem Entscheidung“ vom 19. 5. 2009 aufgestellt29. Haben die Parteien im 

Arbeitsvertrag keine entsprechende Individualabrede für den „Art. 17-Fall“ (vorzeitige 

Vertragsbeendigung ohne triftigen Grund) getroffen, berechnet sich die Entschädigung für einen 

Vertragsbruch unter Berücksichtigung des nationalen Rechts, der Besonderheiten des Sports und 

anderer objektiver Kriterien. Eine Rolle spielen dabei z. B. die Restlaufzeit des bestehenden 

Vertrages, der Status und das Verhalten des Spielers (ist der Spieler Stammspieler und/oder 

verlässt er seinen Club unmittelbar vor entscheidenden Pflichtspielen) sowie die Frage, ob die 

Vertragsverletzung während der Schutzzeit30 erfolgte. Zu den objektiven Kriterien gehören 

außerdem die Entlohnung und andere Leistungen des Spielers beim alten und/oder neuen Club, die 

Höhe der Gebühren und Ausgaben des ehemaligen Vereins, die während der Vertragslaufzeit 

amortisiert wurden, die Kosten des alten Clubs für eine konkrete Ersatzbeschaffung oder 

Transferzahlungen bei einem Weitertransfer durch den neuen Club. Die entgangene Chance auf die 

Erzielung einer Transfervergütung ist indes auch hier nicht zu berücksichtigen, da ein Transfer 

immer auch die Mitwirkung des Spielers voraussetzt und sie deshalb keine dem Club absolut 

zugewiesene Vermögensposition darstellt. Der Schaden des alten Clubs wird in jedem Falle durch 

dessen ersparte Aufwendungen (z. B. Gehaltszahlungen oder sonstige Leistungen an den Spieler) 

gemindert. Muss ein Spieler seinem ehemaligen Verein gegenüber Schadenersatz leisten, haften er 

und der neue Club für diese Zahlung solidarisch und einzeln (vgl. Art. 17 Abs. 2 S. 2 FIFA-

Reglement). Das gilt für den neuen Club unabhängig davon, ob er am Vertragsbruch beteiligt war 

oder zu diesem anstiftete.

b. Sportliche Sanktionen

Die vorzeitige und unberechtigte Auflösung eines Vertrags, der vor dem 28. Geburtstag des 

Spielers abgeschlossen wurde, zieht während der ersten drei Vertragsjahre neben Schadenersatz 

auch sportliche Sanktionen nach sich. Für Verträge, die nach dem 28. Geburtstag des Spielers 

unterzeichnet wurden, gelten die gleichen Grundsätze, jedoch nur für die ersten beiden Jahre (sog. 

„Schutzzeit“). Mit der Unterzeichnung einer Vertragsverlängerung beginnt die Schutzzeit von 

neuem (vgl. Art. 17 Abs. 3 S. 7 FIFA-Reglement). Ein Spieler, der seinen Vertrag während der 

Schutzzeit bricht, riskiert eine Sperre für die neue Saison bei seinem neuen Club. Die Sperre 

beginnt mit dem ersten Meisterschaftsspiel des neuen Vereins31. Sie dauert vier Monate, kann in 

schwerwiegenden Fällen aber bis auf sechs Monate ausgedehnt werden. Ein Verein, der einen 

Spieler zum Vertragsbruch anstiftet, muss damit rechnen, während der zwei 

Registrierungsperioden, die auf den Vertragsbruch folgen, national oder international keine neuen 

Spieler registrieren zu dürfen. In den Fällen der Spieler Farfán und Ba spielte die Frage nach der 

Schutzzeit keine Rolle. Selbst wenn die Schutzzeit ihrer Verträge bereits abgelaufen wäre, hätten 

sie nur dann keine sportlichen Sanktionen zu erwarten gehabt, wenn die Vertragsauflösung am 

Ende der Saison erfolgt wäre. Während der Saison – wie hier während der Winterpause – ist die 
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Vertragsauflösung in jedem Fall unzulässig (vgl. Art. 16 FIFA-Reglement)32 und löst deshalb – 

unabhängig von möglichen Schutzzeiten – auch die sportlichen Konsequenzen auf Verbandsebene 

aus.

4. Ergebnis

Lizenzfußballspieler, die einen Vereinswechsel im Laufe einer Saison mit einem „Streik“ erzwingen 

wollen, haben schlechte Karten, wenn ihr Arbeitgeber einem Transfer nicht zustimmt. Ist der 

Spieler zum Zeitpunkt des Vertragsbruchs prima facie für den Vertragsbruch ohne triftigen Grund 

verantwortlich, wird die Registrierung für den neuen Club nur nach dem Entscheid in der Sache 

durch die zuständigen FIFA-Instanzen gewährt. Während dieser Zeit bleibt der Spieler für seinen 

ehemaligen Club registriert und kann deshalb nicht für den neuen Verein auflaufen. Liegt kein 

triftiger Grund für eine Vertragsauflösung im Sine des Art. 14 FIFA-Reglement vor, kann der Spieler 

bis zu einem halben Jahr gesperrt und damit „aus dem Verkehr“ gezogen werden. Daneben ist er 

seinem alten Verein gegenüber schadensersatzpflichtig. Selbst wenn ein Spieler all dieses 

hinnehmen wollte, so dürfte eine Verpflichtung des Spielers jedenfalls für den neuen Club weder in 

wirtschaftlicher – er ist ebenfalls schadensersatzpflichtig – noch in sportlicher Hinsicht – er kann 

den Spieler mehrere Monate nicht einsetzen – interessant sein. Vor dem Hintergrund dieser dem 

vertragsbrüchigen Spieler sowie seinem „künftigen“ Club drohenden verbandsrechtlichen 

Sanktionen dürfte es für den betroffenen Verein – den „alten“ Arbeitgeber des Spielers – zumindest 

eine Überlegung wert sein, „hart“ zu bleiben und die Arbeitsverweigerung seines Spielers nicht 

„kampflos“ hinzunehmen.

* Der Autor ist Seniorpartner in der Kanzlei KNORZ.SCHÜTZ.LAWYERS in Karlsruhe/Frankfurt a. 
M./Hamburg

1 Bereits im Juli 2009 wollte Ba seinen Wechsel zum VfB Stuttgart trotz laufenden Vertrages bei 
1899 Hoffenheim erzwingen. Das Unterfangen scheiterte, da die sportärztliche Untersuchung beim 
VfB Stuttgart den Transfer platzen ließ.

2 Vgl. Schütz, Rechtliche Folgen der Verletzung vertraglicher Pflichten durch Lizenzfußballspieler, S. 
33. Darüber hinaus hat ein Lizenzspieler gem. § 2 S. 2 lit. d) MAV auch an Reisen im In- und 
Ausland teilzunehmen, sofern dem nicht ausnahmsweise wichtige gesundheitliche Gründe 
entgegenstehen. Diese Verpflichtung gilt auch für Reisen zu Trainingslagern, wenn diese aus Sicht 
des Clubs bessere Bedingungen zur Wettkampfvorbereitung bieten als z. B. das heimische 
Trainingsgelände.

3 Vgl. Ittmann, Pflichten des Sportlers im Arbeitsverhältnis, S. 184 Fn. 8.

4 Vgl. Schaub/Linck, ArbR-Hdb, § 45 Rn. 71.

5 Vgl. Däubler, Das Arbeitsrecht, Band 2, Rn. 687; Schütz, a. a. O., S. 76.

6 Vgl. Palandt/Weidenkaff, § 611 Rn. 75; ErfK/Preis, BGB § 611 Rn. 699.

7 Zeitlich begrenzt durch die ursprüngliche Laufzeit des Vertrages mit dem vertragsbrüchigen 
Spieler. Vgl. Schloßer, SpuRt 2003, 229; Kraft, NZA 1989, 778; Ittmann, a. a. O., S. 197; Schütz, 
a. a. O., S. 79.

8 Vgl. auch Rüsing/Schmülling, SpuRt 2001, 54 f.

9 Vgl. Rüsing/Schmülling, SpuRt 2001, 55. Nimmt der Club die Arbeitsverweigerung des Spielers 
zum Anlass, das Arbeitsverhältnis mit dem Spieler zu beenden (vgl. hierzu unten II 1.d.) und 
erleidet er infolge dieser vorzeitigen Auflösung Vermögenseinbußen, so ist als Anspruchsgrundlage 
für eine gegen den Spieler gerichtete Schadensersatzforderung stets die Sondervorschrift des § 628 
Abs. 2 BGB heran zu ziehen. Vgl. hierzu ausführlich Rüsing/Schmülling, SpuRt 2001, 54 ff.; 
Däubler, a. a. O., Rn. 1259.
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10 Vgl. BAG, AP BetrVG 1972 § 102 Nr. 114; Schaub/Wank, ArbR-Hdb, § 98 Rn. 75; 
Rüsing/Schmülling, SpuRt 2001, 54.

11 Vgl. Schaub/Wank, ArbR-Hdb, § 98 Rn. 75; Schütz, a. a. O., S. 82.

12 Vgl. Schütz, a. a. O., S. 83; Ittmann, a. a. O., S. 220 f.

13 Die Vergütung des Spielers ist im Falle der Suspendierung stets fortzuzahlen. Vgl. BAG, NZA 
1994, 267.

14 Vgl. MüKoBGB/Hesse, Vorbem. zu §§ 620–630 Rn. 43.

15 Vgl. auch Ittmann, a. a. O., S. 213.

16 Vgl. Schütz, a. a. O., S. 124 f.

17 Vgl. nur BAG, NZA 2009, 370 und NZA 2008, 171.

18 Vgl. auch MüHdbAR/Reichold, § 39 Rn. 49; Ittmann, a. a. O. S. 208; Schütz, a. a. O., S. 87.

19 Vgl. Haas/Fuhlrott, NZA-RR 2010, 2.

20 Vgl. BAG, NZA 2005, 1056; NZA 2008, 172; NZA 2009, 370; LAG Düsseldorf, SpuRt 2008, 214; 
ErfK/Müller-Glöge, BGB § 345 Rn. 12; MüKo-BGB/Müller-Glöge, § 611 Rn. 1049.

21 Verweis, Ausschluss oder Geldbuße jeweils als Einzelstrafe; Verweis und Ausschluss; Verweis 
und Geldbuße; Ausschluss und Geldbuße; Verweis, Ausschluss und Geldbuße zusammen.

22 Vgl. LAG Düsseldorf, SpuRt 2008, 214. Ebenso ArbG Berlin, SpuRt 2010, 168 ff., wobei die 
Ausführungen zur Vertragsstrafe (leider) nicht mit abgedruckt sind. Wie hier auch Ittmann, a. a. O., 
S. 209; Rybak, Das Rechtsverhältnis zwischen dem Lizenzfußballspieler und seinem Verein, S. 160. 
Der hier vertretenen Auffassung stehen weder die Rechtsprechung des BAG (NZA 1986, 783) noch 
die des LAG Berlin (Urt. v. 25. 8. 2004 – 9 Sa 877/04 –, n. v.) entgegen, da Gegenstand dieser 
Entscheidungen Lizenzspielerverträge waren, auf die nicht die §§ 305 ff. BGB, sondern das alte 
Recht Anwendung fand, wonach die Vorschriften des AGBG im Arbeitsrecht nicht zu berücksichtigen 
waren, vgl. auch ArbG Berlin, a. a. O.

23 Vgl. Holzhäuser/Körner, causa sport 2009, 194.

24 Ein triftiger Grund entspricht einem „wichtigen Grund“ im Sinne des § 626 BGB; vgl. auch 
Breucker/Thumm/Wüterich, SpuRt 2008, 104; Binder/Quirling, SpuRt 2005, 185.

25 Vgl. auch Breucker/Thumm/Wüterich, SpuRt 2008, 104.

26 Vgl. auch Monheim, SpuRt 2010, 28. Die Auflösung muss innerhalb von 15 Tagen nach dem 
letzten Saisonspiel bekannt gegeben werden.

27 Vgl. auch Menke/Räker, SpuRt 2009, 47.

28 Das erste Verfahren wird durch die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten (KBS) geführt (vgl. 
Art. 24 FIFA-Reglement), während das zweite Verfahren in die Zuständigkeit der Kommission für 
den Status von Spielern fällt (vgl. Art. 23 Ziff. 3 FIFA-Reglement).

29 Vgl. CAS, Schiedsspruch vom 9. 5. 2009 – CAS 2008/A/1519 –, SpuRt 2009, 157 ff.

30 Siehe hierzu unten III. 3. b.

31 Eine Sanktion für die Dauer zwischen zwei Spielzeiten würde weder strafend noch abschreckend 
wirken.

32 Vgl. auch Bohn, SpuRt 2009, 108.

Kopie von Markus Schütz, LL.M., abgerufen am 23.09.2020 12:44 - Quelle: beck-online DIE DATENBANK

https://beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-SPURT-B-2011-S-54-N-1
8 von 8 23.09.2020


